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Abo für die Mensa des Aloisiuskollegs 

 
Anmeldung / Vertrag 

Unser Kind: ______________________________________________________ Klasse:  ____ 

Name(n) der Eltern:  __________________________________________________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________________________________________ 

 

I. Teilnahme am Mittagessen in der Mensa zum Schuljahr 2025/2026.  

Das Mensa-Abo ermöglicht Ihrem Kind, jederzeit und ohne Vorbestellung am Mittagessen in der Mensa teilzunehmen; die AKO-
Zahlkarte muss zu statistischen Zwecken vorgelegt werden.  
 

II. Teilnahmebedingungen 

Die Anmeldung erfolgt für ein Schuljahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Schulhalbjahr. Die Kündigung des 
Mensa-Abos ist 4 Wochen zum Quartalsende möglich. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

III. Zahlungsbedingungen 

1. Die Kosten für die Teilnahme am Mittagessen in der Mensa des Aloisiuskollegs betragen gegenwärtig 660,00 € je Schulhalbjahr 
(= 110,00 € / Monat). 

2. Sie erhalten im September eine Rechnung für den Zeitraum August bis Oktober, im Dezember für den Zeitraum November 
bis Januar, im März für den Zeitraum Februar bis April und im Juni für den Zeitraum Mai bis Juli. 

3. Gerne können Sie uns zur Begleichung der Rechnung eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat - Vordruck anbei) 
erteilen. Andernfalls bitten wir um sofortige Überweisung oder Einrichtung eines Dauerauftrages.  

4. Wenn Sie für Ihr Kind einen „Bonn-Ausweis“ haben oder erhalten können, ist die Mensa für Sie kostenlos. Voraussetzung ist 
die Vorlage einer Kopie des jeweils gültigen Ausweises.  

5. Zugänge während des Schuljahres werden anteilsmäßig in vollen Monaten berechnet. 

6. Das Aloisiuskolleg hat das Recht, den unter III.1. genannten Betrag zum Beginn eines neuen Schuljahres nach Maßgabe der 
Kostenentwicklung angemessen zu erhöhen. Werden die Preise vereinbarungsgemäß erhöht, so steht den Eltern binnen einer 
Frist von zwei Wochen ein außerordentliches Recht zur fristlosen Kündigung zu. 

7. Mit Wirksamwerden der Kündigung kann die AKO-Zahlkarte nur nach Voreinzahlung auf das Treuhandkonto und Vorbestel-
lung auch für einzelne Essen in der Mensa genutzt werden. 

 

Sonderregelung für Sextaner: Die ersten vier Wochen zum Beginn des Schuljahres können als Probewochen an-
gesehen werden. Die genannten Kosten sind auch für diese Zeit voll zu entrichten. Möchten die Erziehungsbe-
rechtigten das Mensa-Abo ihres Kindes nicht fortsetzen, endet dieses nach Eingang einer schriftlichen Abmel-
dung innerhalb der ersten vier Wochen.  

 
Hiermit erkenne ich die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen des Aloisiuskollegs an. Eine Kopie dieser Anmeldung habe ich 
für meine Unterlagen angefertigt. 

 

 

_________________________________________ 

Ort und Datum 

 

________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


